
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN IM ZUGE 

DER CORONA-PANDEMIE

Ist die Praxis zu den regulären Sprechzeiten geöffnet?

Ja, wir stehen Ihnen zu den gewohnten Sprechzeiten zur Verfügung. Aller-

dings sind momentan Termine nur nach telefonischer Anmeldung möglich. 

Bitte kommen Sie nicht einfach in die Praxis, sondern melden sich vorher 

bei uns an – zu Ihrem und unserem Schutz.

Welche Behandlungen sind gerade möglich?

Alle medizinisch notwendigen Behandlungen für Patienten ohne Anzei-

chen einer Infektion sind aktuell ohne Einschränkungen durchführbar. 

Dazu gehören auch Vorsorgeuntersuchungen und Prophylaxe. Wenn Sie 

einer Risikogruppe angehören und sich nicht sicher sind, ob eine Be-

handlung notwendig oder derzeit sinnvoll ist, kontaktieren Sie uns bitte 

telefonisch und wir klären das gemeinsam.

Sollte ich eine Behandlung lieber auf eine Zeit nach Coro-

na verschieben?

Wenn uns das letzte Jahr eins gezeigt hat, dann dass wir nicht zuver-

lässig einschätzen können, wann die Corona-Pandemie tatsächlich über-

wunden ist. Deshalb sollte man kritisch abwägen, ob eine notwendige 

Behandlung im Sinne der Gesundheit des Patienten überhaupt verscho-

ben werden sollte. Im Zweifel entscheiden wir das individuell mit Ihnen 

zusammen in einem persönlichen Telefonat oder gesonderten Bespre-

chungstermin.

Wie verringern Sie das Ansteckungsrisiko in Ihrer Zahn-

arztpraxis?

Um eine mögliche Ansteckung in der Zahnarztpraxis so unwahrscheinlich 

wie möglich zu machen, haben wir unseren Praxisablauf und die Hygien-

regeln entsprechend den Empfehlungen des RKI noch einmal angepasst 

und teilweise intensiviert:

 » Ausschließlich telefonische Voranmeldung und Einzelterminvergabe an 

Patienten 

 » Bitte tragen auch Sie selbst in der Praxis einen Mundschutz und legen 

ihn erst zur Behandlung ab

 » Kommen Sie zu Ihrem Termin allein oder mit maximal einer Begleit-

person

 » Wie auch schon vor Corona: Sterilisation aller zahnärztlichen Instru-

mente nach neuestem Stand der Technik und Leitfaden des RKI sowie 

Desinfektion sämtlicher Patienten-Kontaktflächen nach jeder Behand-

lung

 » Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch unseren aktuellen Hy-

gieneregeln
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Darf ich mit Erkältungssymptomen trotzdem behandelt 

werden?

Sollten Sie Anzeichen einer Erkältung wie Husten, Fieber, Hals- und Glie-

derschmerzen haben, müssen Sie Ihren Termin bei uns bitte verschieben. 

Lassen Sie sich von uns einen neuen Termin geben, wenn die Erkrankung 

beendet ist oder klären Sie die Erkrankung beim Hausarzt ab. In Schmerz-

fällen kontaktieren Sie uns bitte unbedingt telefonisch und kommen nicht 

einfach in die Praxis!

Behandeln Sie mich auch beim Verdacht oder bei einer 

Infektion mit Corona?

Sollte der Verdacht einer Coronainfektion oder eine nachgewiesene Co-

ronainfektion bei Ihnen vorliegen, ist eine Behandlung im Rahmen der 

normalen Sprechstunde leider nicht möglich. Besuchen Sie nicht die Pra-

xis, sondern kontaktieren Sie uns bitte telefonisch, damit wir sie an eine 

spezialisierte Schwerpunktpraxis speziell für die Behandlung von Corona-

Infizierten überweisen können.

Führen Sie in der momentanen Situation Vorsorgeunter-

suchungen, Prophylaxe und professionelle Zahnreinigun-

gen durch?

Alle Vorsorgeuntersuchungen und Prophylaxebehandlungen bei Kindern 

und Erwachsenen führen wir uneingeschränkt durch. Auch eine professio-

nelle Zahnreinigung ist in der gewohnten Form wieder möglich. Aktuelle 

Untersuchungen konnten zeigen, dass sich die Freisetzung von Aerosolen 

bei der professionellen Zahnreinigung durch eine geeignete Absaugtech-

nik weitgehend verhindern lässt. 

Bei weiteren Fragen melden Sie sich jederzeit gern tele-

fonisch bei uns. Unser erfahrenes Praxisteam steht Ihnen 

für alle Themen rund um die Zahnmedizin tatkräftig zur 

Seite.


